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Satzung  
 

für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Lüdenscheid  
 

(Friedhofssatzung)  
 

vom xx.12.2005 
 
 

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat in seiner Sitzung am xx.12.2005 folgende Satzung be-
schlossen: 
 
 
 

I. 
Allgemeine Bestimmungen 

 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Friedhofssatzung gilt für die im Stadtgebiet Lüdenscheid gelegenen und von ihr ver-
walteten Kommunalfriedhöfe Wehberg und Piepersloh. 
 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
(1) Die Stadt Lüdenscheid betreibt die Kommunalfriedhöfe als öffentliche Einrichtung. Sie 

dienen der Bestattung aller Toten sowie der Beisetzung der Totenasche von Personen, 
die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Lüdenscheid waren oder ein Recht auf Bei-
setzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Bestattungen von nicht im Stadtgebiet 
Lüdenscheid gemeldeten Verstorbenen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadt. 

 
(2) Auf Tot- oder Fehlgeburten und aus Schwangerschaftsabbrüchen stammende Leibes-

früchte finden die Bestimmungen entsprechende Anwendung, wenn ein Elternteil dieses 
wünscht.  

 
 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Jeder Friedhof oder Friedhofsteil sowie einzelne Grabstätten können ganz oder teilweise 

geschlossen oder entwidmet werden. Durch die Schließung erlischt das Recht auf jede 
weitere Bestattung in der Grabstelle. Durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine 
Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. 

 
(2) Die Bestatteten, die in den von einer Schließung oder Entwidmung betroffenen Grabstät-

ten beigesetzt wurden, sind für die restliche Ruhezeit bzw. Nutzungszeit durch die Stadt 
auf deren Kosten in andere Grabstätten umzubetten. Der Ablauf der Ruhe- bzw. Nut-
zungszeit wird durch die Umbettung weder gehemmt noch unterbrochen. 

 
(3) Ersatzgrabstätten werden von der Stadt auf ihre Kosten in ähnlicher Weise wie die Grab-

stätten auf den entwidmeten oder außer Dienst gestellten Friedhöfen, Friedhofsteilen 
oder Grabstätten hergerichtet.  
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(4) Schließung und Entwidmung sind öffentlich bekannt zu machen. Der Nutzungsberechtig-
te einer Wahlgrabstelle / Urnenwahlgrabstelle erhält außerdem einen schriftlichen Be-
scheid, wenn sein Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist. 

 
(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig 

sind sie bei Reihengrabstätten / Urnenreihengrabstätten einem Angehörigen des Ver-
storbenen, bei Wahlgrabstätten / Urnenwahlgrabstätten dem Nutzungsberechtigten mit-
zuteilen. 

  
 
 

II. 
Ordnungsvorschriften 

 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den 

Besuch geöffnet. 
 
(2) Die Stadt kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass 

vorübergehend untersagen.  
 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die 

Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 
 
(2) Innerhalb des Friedhofsgeländes ist insbesondere nicht gestattet: 
 

a) Flächen außerhalb der Wege, Grabstätten und Grabeinfassungen unbefugt zu betre-
ten, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen, den Friedhof und seine Anlagen und 
Einrichtungen zu beschädigen oder zu verunreinigen; 
 

b) die Wege mit Fahrzeugen zu befahren. Ausgenommen sind Bestattungsfahrzeuge, 
Rollstühle und Fahrzeuge nach § 6 zugelassener Gewerbetreibender; in diesen Fäl-
len darf nur im Schritttempo gefahren werden; 
 

c) Tiere frei herumlaufen zu lassen; 
 

d) zu lärmen, zu spielen, zu essen, zu trinken und zu lagern; 
 

e) Druckschriften ohne Erlaubnis der Stadt zu verteilen; 
 

f) Waren aller Art und gewerbliche Dienste ohne Erlaubnis der Stadt anzubieten; 
 

g) in der Nähe von Bestattungen gewerbliche Arbeiten ohne vorherige Zustimmung der 
Stadt zu verrichten; 
 

h) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen und Abfallbehälter abzu-
lagern bzw. einzufüllen. 
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(3) Die Stadt Lüdenscheid kann Ausnahmen zulassen und Erlaubnisse erteilen, soweit sie 
mit dem Zweck und der Würde des Friedhofes vereinbar sind. 

 
(4) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veran-

staltungen bedürfen der Zustimmung der Stadt; sie sind spätestens 4 Tage vorher an-
zumelden.  

 
 

§ 6 
Gewerbetreibende 

 
(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten 

auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die Stadt. 
 
(2) Auf ihren Antrag hin sind nur solche Gewerbebetriebe zugelassen, die 
 

a) in fachlicher, betrieblicher oder persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und 
 

b) selbst oder deren fachlicher Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder in die 
Handwerksrolle oder in das Verzeichnis nach § 19 Handwerksordnung eingetragen 
sind. Die Stadt kann hiervon Ausnahmen zulassen, soweit dies mit dem Zweck dieser 
Satzung vereinbar ist.  

 
(3) Die Stadt macht die Erteilung einer Zulassung davon abhängig, dass der Antragsteller 

einen für die Ausübung seiner Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz 
nachweist.  

 
(4) Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Ausübung anderer als in Abs. 1 genannten Tä-

tigkeiten gestattet werden, wenn dies mit dem Friedhofszweck vereinbar ist. Die Abs. 2 
und 3 gelten entsprechend.  

 
(5) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellen einer Berechtigungskarte. Die zugelassenen Ge-

werbetreibenden haben bei der Stadt einen Ausweis zu beantragen. Die Zulassung ist 
dem Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuweisen.  

 
(6) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur werktags innerhalb der Öffnungszei-

ten ausgeführt werden. Die Stadt kann Verlängerungen der Arbeitszeiten zulassen. 
 
(7) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu 

ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, 
die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen 
schuldhaft verursachen.  

 
(8) Die Gewerbetreibenden dürfen auf den Friedhöfen keinerlei Abfall, Abraum-, Rest-, und 

Verpackungsmaterial ablagern.  
 
(9) Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften der Abs. 5 – 8 

verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 oder 3 ganz oder teilweise 
nicht mehr gegeben sind, kann die Stadt die Zulassung auf Zeit oder Dauer durch schrift-
lichen Bescheid entziehen. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung ent-
behrlich. 
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III. 
Allgemeine Bestattungsvorschriften 

 
 

§ 7 
Anzeigepflicht und Bestattungszeit 

 
(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der Stadt anzu-

melden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. Wird eine Bei-
setzung in einer vor dem Todesfall erworbenen Wahlgrabstätte oder Urnenwahlgrabstät-
te beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. Soll eine Urnenbestattung erfol-
gen, ist ebenfalls eine Bescheinigung über die Einäscherung vorzulegen. 

 
(2) Beisetzungen finden innerhalb der folgenden Zeiten statt: 
 

Kommunalfriedhof Piepersloh: montags bis samstags von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
 
Kommunalfriedhof Wehberg: montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
 

(3) Die Stadt kann Beisetzungen außerhalb der in Abs. 2 genannten Zeiträume zulassen. 
Ort und Zeitpunkt der Beisetzung sind vorher mit der Stadt abzustimmen.  

 
 

§ 8 
Särge, Urnen, Trauergebinde 

 
(1) Auf den von der Stadt Lüdenscheid verwalteten Kommunalfriedhöfen besteht Sargpflicht. 
 
(2) Die Särge müssen fest verfugt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von 

Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge, Urnen und Überurnen müssen so beschaffen 
sein, dass die chemische, physikalische oder biologische Beschaffenheit des Bodens 
oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird und bei Särgen die Verwesung 
der Leichen innerhalb der Ruhezeit ermöglicht wird. Särge, Sargausstattungen und         
-beigaben, Sargabdichtungen und Überurnen müssen zur Vermeidung von Umweltbelas-
tungen aus leicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt sein. Sie dürfen keine PVC-,   
PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefähr-
denden Lacke oder Zusätze enthalten. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff 
und Naturtextilien bestehen.  

 
(3) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit 

sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Stadt 
bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

 
(4) Trauergebinde und Kränze sind aus natürlichen, biologisch abbaubaren Materialien her-

zustellen; § 23 Abs. 3 Buchstabe h) gilt entsprechend. Das Anliefern von Gebinden mit 
Kunststoffen, Plastikblumen und Folienbändern ist untersagt. Diesen Vorschriften nicht 
entsprechende Gebinde sind unverzüglich nach der Trauerfeier vom Friedhof zu entfer-
nen.  

 
 

§ 9 
Ausheben der Gräber 

 
(1) Die Gräber werden von der Stadt ausgehoben und wieder verfüllt. Die Stadt kann die 

Arbeiten einem Dritten übertragen.  
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(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Ober-
kante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. 

 
(3) Der Nutzungsberechtigte hat Grabmale, Fundamente, Umrandungen und Grabzubehör 

vor dem Grabaushub oder Grabbereitung entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben 
der Gräber diese durch die Stadt entfernt werden müssen, sind der Stadt die dadurch 
entstehenden Kosten durch den Nutzungsberechtigten zu erstatten. Während des Aus-
hubes und der Grabbereitung dürfen Grabmale, Fundamente, Umrandungen oder Grab-
zubehör nur dann stehengelassen werden, wenn ein Sachkundiger die Standsicherheit 
festgestellt hat. 

  
 

§ 10 
Ruhezeit 

 
Die Ruhezeiten betragen 
 

a) für Urnenbestattungen:      25 Jahre 
b) bei Erdbestattungen für Verstorbene unter 5 Jahren:  25 Jahre 
c) bei Erdbestattungen für Verstorbene ab 5 Jahren:   30 Jahre. 

 
 

§ 11 
Umbettungen 

 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
 
(2) Alle Umbettungen, mit Ausnahme der Maßnahmen von Amts wegen, erfolgen nur auf 

Antrag. Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen ge-
setzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Stadt. Die Zustimmung wird nur 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Benehmen mit der Gesundheitsverwaltung er-
teilt. Umbettungen werden von der Stadt oder einem von ihr beauftragten Erfüllungsge-
hilfen durchgeführt; die Stadt bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. Der Antragsteller 
trägt die Kosten der Umbettung und der sich daraus ergebenden Schäden an Nach-
bargräbern. 

 
(3) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-

chen oder gehemmt.  
 
(4) Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder auszugraben, bedarf 

einer behördlichen oder richterlichen Anordnung.  
 
 

 
IV. 

Grabstätten 
 
 

§ 12 
Arten der Grabstätten 

 
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Stadt. An ihnen können Rechte nur nach dieser 

Satzung erworben werden. 
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(2) Die Grabstätten werden unterschieden in: 
 

a) Reihengrabstätten, 
b) Reihenpflegegrabstätten, 
c) Anonyme Reihengrabstätten, 
d) Wahlgrabstätten, 
e) Urnenreihengrabstätten, 
f) Urnenreihenpflegegrabstätten, 
g) Anonyme Urnenreihengrabstätten, 
h) Urnenwahlgrabstätten, 
i) Urnenreihengemeinschaftsgrabstätten. 
 

(3) Bei Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten, Urnenreihengemeinschaftsgrabstätten, 
Pflegegrabstätten für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen sowie bei den anonymen 
Bestattungsformen besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiedererwerb des Nutzungs-
rechtes an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte. Bei allen Grabstätten besteht 
kein Anspruch auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 

 
(4) Für die Grabstellen gelten folgende Abmessungen: 
 

 Grabfläche fertiges Grabbeet 

 Länge Breite Länge Breite 

Reihengrabstätte 
für Verstorbene unter 5 Jahren 

1,60 m 0,90 m 1,00 m 0,50 m 

Reihengrabstätte  
für Verstorbene ab 5 Jahren 

2,40 m 1,10 m 1,50 m 0,60 m 

Reihenpflegegrabstätte 
für Verstorbene ab 5 Jahren 

2,40 m 1,10 m - - 

Anonyme Reihengrabstätte  
für Verstorbene ab 5 Jahren 

2,40 m 1,10 m - - 

Wahlgrabstätte, je Stelle 2,40 m 1,10 m 2,40 m 1,10 m 

Urnenreihengrabstätte 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m 

Urnenreihenpflegegrabstätte 0,50 m 0,50 m - - 

Anonyme Urnenreihengrabstätte 0,50 m 0,50 m - - 

Urnenwahlgrabstätte, je Stelle 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m 

Urnenwahlgrabstätte, Sondergröße 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 

 
(5) Für Urnenreihengemeinschaftsgrabstätten kann von den unter Absatz 4 genannten Ab-

messungen für Urnenreihengrabstätten abgewichen werden.  
 
 

§ 13 
Reihengrabstätten 

 
(1) Reihengrabstätten sind aus einer Grabstelle bestehende Grabstätten für Erdbestattun-

gen, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Be-
stattenden zugeteilt werden. Der Nutzungsberechtigte erhält über die Zuteilung eine 
schriftliche Urkunde der Stadt und ein Recht zur Gestaltung und Pflege der Grabstätte. 
Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an der Reihengrabstätte ist nicht möglich.  
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(2) Es sind eingerichtet: 
 

a) Reihengrabfelder für Verstorbene unter 5 Jahren, 
b) Reihengrabfelder für Verstorbene ab 5 Jahren, 
c) Reihenpflegegrabfelder für Verstorbene ab 5 Jahren, 
d) Anonyme Reihengrabfelder für Verstorbene ab 5 Jahren. 

 
(3) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. In einer Reihengrabstät-

te für Verstorbene ab 5 Jahren können nach der Sargbeisetzung bis zu zwei Urnen be-
stattet werden, sofern die Ruhezeit nicht überschritten wird. 

 
(4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit 

wird drei Monate vorher öffentlich und durch Hinweiszeichen auf den betreffenden Grab-
feldern bekannt gemacht. 

 
(5) Reihenpflegegrabstätten werden in einer hierfür durch die Stadt ausgewiesenen Fläche 

auf dem Friedhof Piepersloh zugeteilt. Das Grabfeld wird von der Stadt einheitlich für alle 
Gräber als Rasenfläche angelegt. Die Gestaltung und Pflege der Grabstätte ist Angele-
genheit der Stadt. Auf der Grabstätte ist nur eine ebenerdig verlegte Namensplatte mit 
den Daten der / des Verstorbenen zulässig. Das Aufstellen eines anderen Grabmals oder 
Gedenksteins und das Niederlegen von Grabschmuck sind nicht gestattet.  

  
(6) Bei anonymen Reihengrabstätten wird der Sarg an einer nur der Stadt bekannten Stelle 

auf dem Friedhof Piepersloh beigesetzt, ohne dass hierüber eine schriftliche Urkunde 
ausgestellt wird. Das Begehen der Bestattungsfläche, die gärtnerische Ausgestaltung 
sowie das Aufstellen eines Grabmales, Gedenksteins oder einer Namensplatte sind nicht 
gestattet. Das Niederlegen von Grabschmuck ist nur an der dafür vorgesehenen Stelle 
zulässig. Das Grabfeld wird von der Stadt einheitlich für alle Gräber als Rasenfläche an-
gelegt. Die Gestaltung und Pflege der Grabstätte ist Angelegenheit der Stadt.  

 
 

§ 14 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind ein- oder mehrstellige Grabstätten für Erdbestattungen, an denen 

auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und 
deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber in einer hierfür durch die Stadt ausgewiese-
nen Fläche bestimmt wird. Der Nutzungsberechtigte erhält über die Verleihung eine 
schriftliche Urkunde der Stadt und ein Recht zur Gestaltung und Pflege der Grabstätte. 

 
(2) Das Nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der fälligen Gebühr und Aushändigung der 

Urkunde. 
 
(3) Der Wiedererwerb eines Nutzungsrechts ist auf Antrag und nur für die gesamte Wahl-

grabstätte möglich. Das Nutzungsrecht kann um die vom Nutzungsberechtigten ge-
wünschten Jahre verlängert werden, höchstens jedoch bis zum Ablauf der maximalen 
Ruhezeit des Grabfeldes. Der Nutzungsberechtigte erhält über die Verlängerung einen 
schriftlichen Bescheid der Stadt. 

 
(4) In einer Wahlgrabstelle darf nur eine Leiche bestattet werden. In dieser Wahlgrabstelle 

können nach der Sargbeisetzung bis zu zwei Urnen beigesetzt werden. 
 
(5) Eine Beisetzung ist nur zulässig, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt 

oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit für die ge-
samte Grabstätte wiedererworben wird.  
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(6) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte drei Monate 
vorher schriftlich hingewiesen. Falls der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht 
ohne weiteres zu ermitteln ist, wird er durch eine öffentliche Bekanntmachung und durch 
einen Hinweis auf der Grabstätte für die Dauer von 6 Wochen auf den Ablauf des Nut-
zungsrechtes hingewiesen.  

 
(7) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Able-

bens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht 
bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst zum 
Zeitpunkt des Todes des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben kei-
ne derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge 
auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung      
über: 

 
a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer frühe-

ren Ehe vorhanden sind, 
b) auf den Lebenspartner,  
c) auf die ehelichen, nichtehelichen Kinder und Adoptivkinder, 
d) auf die Stiefkinder, 
e) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
f) auf die Eltern, 
g) auf die vollbürtigen Geschwister,  
h) auf die Stiefgeschwister, 
i) auf die nicht unter a) – h) fallenden Erben. 

 
Innerhalb der einzelnen Gruppen b) – d) und f) – h) wird die älteste Person Nutzungsbe-
rechtigter. Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbe-
nen Nutzungsberechtigten innerhalb eines Jahres seit dessen Beisetzung übernimmt. 
 

(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem 
Kreis des Abs. 7 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der 
Stadt. 

 
(9) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-

schreiben zu lassen.  
 
(10) Abs. 6 gilt in den Fällen der Abs. 7 und 8 entsprechend.  
 
(11) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu 

ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei 
Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Beisetzungen und über die Art der Gestal-
tung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. 

 
(12) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstät-

ten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist 
nur für die gesamte Grabstätte möglich. 

 
 

§ 15 
Urnengrabstätten 

 
(1) Urnen dürfen beigesetzt werden in 
 

a) Urnenreihengrabstätten, 
b) Urnenreihenpflegegrabstätten, 
c) anonymen Urnenreihengrabstätten, 
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d) Urnenwahlgrabstätten, 
e) Urnenwahlgrabstätten, Sondergröße, 
f) Urnenreihengemeinschaftsgrabstätten, 
g) Reihengrabstätten, 
h) Wahlgrabstätten. 

 
(2) Urnenreihengrabstätten sind aus einer Grabstelle bestehende Aschengrabstätten, die 

der Reihe belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Urne 
zugeteilt werden. Der Nutzungsberechtigte erhält eine schriftliche Urkunde der Stadt     
über die Zuteilung und ein Recht zur Gestaltung und Pflege der Grabstätte. Ein Wieder-
erwerb des Nutzungsrechts an der Urnenreihengrabstätte ist nicht möglich.  

 
(3) Urnenreihenpflegegrabstätten werden in einer hierfür durch die Stadt ausgewiesenen 

Fläche auf dem Friedhof Piepersloh zugeteilt. Das Grabfeld wird von der Stadt einheitlich 
für alle Gräber als Rasenfläche angelegt. Die Gestaltung und Pflege der Grabstätte ist 
Angelegenheit der Stadt. Auf der Grabstätte ist nur eine ebenerdig verlegte Namensplat-
te mit den Daten der / des Verstorbenen zulässig. Das Aufstellen eines anderen Grab-
mals oder Gedenksteins und das Niederlegen von Grabschmuck sind nicht gestattet.  

 
(4) Bei anonymen Urnenreihengrabstätten wird die Urne an einer nur der Stadt bekannten 

Stelle auf dem Friedhof Piepersloh beigesetzt, ohne dass hierüber eine schriftliche Ur-
kunde ausgestellt wird. Das Begehen der Bestattungsfläche, die gärtnerische Ausgestal-
tung sowie das Aufstellen eines Grabmales, Gedenksteins oder einer Namensplatte sind 
nicht gestattet. Das Niederlegen von Grabschmuck ist nur an der dafür vorgesehenen 
Stelle zulässig. Das Grabfeld wird von der Stadt einheitlich für alle Gräber als Rasenflä-
che angelegt. Die Gestaltung und Pflege der Grabstätte ist Angelegenheit der Stadt. 

 
(5) Urnenwahlgrabstätten sind ein- oder mehrstellige Grabstätten für Urnenbeisetzungen, an 

denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verlie-
hen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber in einer hierfür durch die Stadt 
ausgewiesenen Fläche bestimmt wird. Der Nutzungsberechtigte erhält über die Verlei-
hungen eine schriftliche Urkunde der Stadt und ein Recht zur Gestaltung und Pflege der 
Grabstätte.  

 
(6) Urnenwahlgrabstätten in Sondergröße sind ein- bis vierstellige Grabstätten für Urnenbei-

setzungen in quadratischer Anordnung, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die 
Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem 
Erwerber in einer hierfür durch die Stadt ausgewiesenen Fläche bestimmt wird. Der Nut-
zungsberechtigte erhält über die Verleihungen eine schriftliche Urkunde der Stadt und 
ein Recht zur Gestaltung und Pflege der Grabstätte.  

 
(7) Urnenreihengemeinschaftsgrabstätten sind mehrstellige Aschengrabstätten für zeitgleich 

durchzuführende Urnenbeisetzungen. Ort und Zeitpunkt der Beisetzungen werden durch 
die Stadt bestimmt. Das Grabfeld wird von der Stadt einheitlich für alle Gräber als Ra-
senfläche angelegt. Die Gestaltung und Pflege der Grabstätte ist Angelegenheit der 
Stadt. 

 
(8) Soweit sich aus der Friedhofssatzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 

für Reihengrabstätten, anonymen Reihengrabstätten und Wahlgrabstätten entsprechend 
auch für Urnengrabstätten. 
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§ 16 
Sonderregelung für den historischen Teil des 

Kommunalfriedhofes Loh 
 

(1) Der historische Teil des Kommunalfriedhofes Loh umfasst die Grabfelder 4300, 4400, 
4450, 4500, 4550, 4560, 4600, 4620, 4640 und 4660 (ehemals Grabfelder III, IV und V). 

 
(2) Abweichend von § 12 Abs. 4 und § 14 Abs. 1 können die Grabstätten in ihrer bisherigen 

Größe und Aufteilung vergeben werden und sind hier zwei-, drei-, vier-, sechs- oder 
achtstellige Grabstätten. Bisher vierstellige Grabstätten können auch zweistellig, bisher 
sechsstellige dreistellig, bisher achtstellige vierstellig vergeben werden. 

 
(3) Die Grabstellen innerhalb der Grabstätten liegen nebeneinander in der vorderen Hälfte 

der Grabstätten. Das gilt nicht, wenn vier- und mehrstellige Grabstätten wie bisher 
gleichstellig vergeben werden. In diesem Fall werden die Grabstellen je zur Hälfte hin-
tereinander angeordnet. 

 
(4) Die durch den Friedhofsträger vorgegebene Aufteilung durch Wege und Hecken darf 

nicht verändert werden. Die Hecken müssen erhalten und ggf. in gleicher Art und Größe 
erneuert werden. Die in den Fällen des Abs. 3 Satz 1 verbleibende hintere Fläche muss 
als Vegetationsfläche mit bodendeckenden Pflanzen (Stauden und Gehölze) und mit 
Kleinsträuchern in Einzel- oder Gruppenstellung bepflanzt werden. Der natürliche 
Wuchs dieser Pflanzen muss unter der Oberkante der Hecke bleiben. 

 
 
 

V.  
Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 

 
 

§ 17 
Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

 
(1) Jede Grabstelle ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Wür-

de des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 
Die Grabstätten müssen in ihrer gesamten Fläche bepflanzt werden. Bepflanzungen dür-
fen nur so beschaffen sein, dass dadurch andere Grabstätten sowie öffentliche Anlagen 
und Wege nicht beeinträchtigt werden.  

 
(2) Grabumrandungen dürfen nur aus Naturstein hergestellt sein und müssen höhen- und 

fluchtgerecht aufgestellt werden. 
 
(3) Der Baumbestand auf den Friedhöfen steht unter besonderem Schutz. Berechtigte an 

Grabstätten haben nicht das Recht, die Beseitigung von Bäumen zu verlangen.  
 
(4) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb 

der Grabstätten obliegt ausschließlich der Stadt. 
 
 

§ 18 
Material und Gestalt von Grabmalen 

 
(1) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen, Bronze, Aluminium und 

Kupferguss verwendet werden. 
 
(2) Die Grabmale müssen aus einem Stück hergestellt sein (ohne Sockel). 
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(3) Jede handwerkliche Bearbeitung ist zulässig. 
 
(4) Bei Reihengrabstätten für Verstorbene unter 5 Jahren dürfen Grabmale nicht höher als 

0,70 m sein. 
 
(5) Bei Reihengrabstätten dürfen Grabmale nicht höher als 0,80 m sein. 
 
(6) Aus statischen und gestalterischen Gründen dürfen Grabmale bei Wahlgrabstätten nicht 

höher als 1,00 m sein und müssen zur Grenze der Grabstätte einen Abstand von min-
destens 0,15 m haben. 

 
(7) Urnenreihengrabstätten dürfen nur mit einem Namensstein bedacht werden, der die Ma-

ße 0,30 m x 0,20 m x 0,12 m nicht überschreiten darf. 
 

(8) Einstellige Urnenwahlgrabstätten dürfen nur mit einem Namensstein oder einer Namens-
steele bedacht werden. Für den Namensstein gelten die Maße entsprechend der Urnen-
reihengrabstätten. Die Namenssteele darf höchstens 60 cm hoch, 25 cm breit und 15 cm 
tief sein. 

 
(9) Die Höhe des Grabmales darf bei mehrstelligen Urnenwahlgrabstätten und Urnenwahl-

grabstätten in Sondergröße 0,50 m nicht überschreiten.  
 
(10) Auf Pflegegrabstätten für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen ist nur eine eben-

erdig verlegte Namensplatte aus Ruhrsandstein mit einheitlichen Maßen zulässig. Die 
Namensplatte ist 0,30 m breit, 0,22 m lang und hat eine Materialstärke von 0,05 m, 
sowie eine Schriftgröße von 30 mm.  

 
 

§ 19 
Zustimmungserfordernis 

 
(1) Errichtung und Veränderung von Grabmalen bedürfen der Zustimmung der Stadt nach 

vorherigem schriftlichen Antrag. Bei rechtswidriger Errichtung kann die Stadt die Vorlage 
prüffähiger Unterlagen gemäß Abs. 2, Änderung oder Beseitigung des Grabmales ver-
langen. 

 
(2) Dem Antrag ist dreifach der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maß-

stab 1 : 10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhaltes, der Form und 
der Anordnung der Beschriftung beizufügen; die Standsicherheit ist nachzuweisen. 

 
 

§ 20 
Fundamentierung und Befestigung von Grabmalen 

 
(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 

des Handwerks (Richtlinien für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmä-
lern, Herausgeber: Bundesinnungsverband des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holz-
bildhauerhandwerks) in der jeweils gültigen Fassung so zu fundamentieren und zu befes-
tigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Grabstel-
len nicht umstürzen oder sich senken können.  

 
(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die 

Größe und Stärke der Fundamente kann die Stadt überprüfen.  
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§ 21 
Unterhaltung von Grabmalen 

 
(1) Die Grabmale sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist 

dafür bei Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten der Empfänger des Grabmal-
bescheides, bei Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsbe-
rechtigte und bei Pflegegrabstätten für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen die 
Stadt.  

 
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen oder Teilen davon gefährdet, sind die für 

die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Ge-
fahr im Verzuge kann die Stadt auf Kosten der Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen 
(z. B. Umlegen von Grabsteinen, Absperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zu-
stand trotz schriftlicher Aufforderung der Stadt nicht innerhalb einer festzusetzenden an-
gemessenen Frist beseitigt, ist die Stadt berechtigt, dies auf Kosten der Verantwortlichen 
zu tun oder das Grabmal oder Teile davon zu entfernen; die Stadt ist nicht verpflichtet, 
diese Sachen aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne wei-
teres zu ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf 
der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.  

 
(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch Umfallen von Grabmalen 

oder Abstürzen von Teilen davon verursacht wird.  
 
 

§ 22 
Entfernen von Grabmalen 

 
(1) Die Entfernung von Grabmalen vor Ablauf der Ruhezeit oder Nutzungszeit bedarf der 

schriftlichen Anzeige bei der Stadt entsprechend den Vorschriften des § 19 Abs. 1. 
 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten und Pflege-
grabstätten für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen oder nach Ablauf der Nut-
zungszeit bei Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten oder nach der Entziehung von 
Grabstätten und Nutzungsrechten sind Grabmale zu entfernen. Geschieht dies nicht bin-
nen drei Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts, fallen die Grabma-
le entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Stadt. Sofern Wahlgrabstätten von der 
Stadt abgeräumt werden, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen.  

 
 

§ 23 
Herrichtung und Unterhaltung der Grabstätte 

 
(1) Die Grabstätten sind binnen sechs Monaten nach der jeweiligen Belegung herzurichten. 
 
(2) Für die Herrichtung, Instandhaltung oder Pflege der Grabstätten hat der jeweilige Nut-

zungsberechtigte bis zum Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts zu sorgen. Nut-
zungsberechtigter ist der Empfänger des Heranziehungsbescheides. 

 
(3) Die Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 17 Abs. 1 und Abs. 2 ständig 

sauber hergerichtet und verkehrssicher instand gehalten werden. Hierzu zählen: 
 

a) Verwelkte Blumen und Kränze sowie Pflanzengestecke, -gebinde und -auflagen sind 
unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plät-
zen abzulegen.  

 
b) Die Grabstätten sind von Wildkräutern und Laub zu befreien. 
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c) Gehölze (z. B. Büsche und Sträucher), die auf die Grabstätten gepflanzt werden, sind 
jährlich durch Pflegeschnitt klein zu halten. 

 
d) Es sind nur Pflanzen zu verwenden, deren Wuchs nicht höher als 1,00 m sein wird. 

 
e) Die Grabstätten sind in ihrer gesamten Fläche zu bepflanzen und dürfen nicht mit 

Kies, Kieseln, Splitt o. ä. sowie in Teilen oder gesamtflächig durch Steinplatten oder 
sonstigen wasserundurchlässigen Materialien abgedeckt sein (ausgenommen sind 
einzelne Trittplatten). 

 
f) Das Belegen oder Eingraben von Dachpappe, Kunststofffolie o. ä. ist untersagt. 

 
g) Die Verwendung von Torf und Torfprodukten ist nicht gestattet. 

 
h) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in Produkten der Trauer-

floristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden und -gestecken nicht verwendet 
werden. 

 
i) Die Verwendung von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln, Schädlingsbekämp-

fungsmitteln und Wildkräuterbekämpfungsmitteln ist untersagt. 
 
(4) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder instand gehalten, so kann 

die Stadt die Verantwortlichen unter Festlegung einer angemessenen Frist schriftlich 
hierzu auffordern. Sind die Verantwortlichen nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, so genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein einmonatiger Hinweis auf 
der Grabstätte.  

 
(5) Wird die Aufforderung der Stadt zur satzungsgemäßen Pflege und Instandhaltung nicht 

befolgt, kann die Stadt die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten selbst in 
Ordnung bringen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung mit der Folge einziehen, 
dass die Grabstätte abgeräumt, eingeebnet und eingesät wird. Vor dem Entzug des Nut-
zungsrechts ist der Berechtigte noch einmal schriftlich unter Hinweis auf die Rechts-
folgen aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. Ist er nicht be-
kannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat noch einmal eine öffentliche Bekannt-
machung und ein Hinweis für die Dauer von einem Monat auf der Grabstätte zu erfolgen. 

 
(6) Nach Entziehung oder Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts haben die Verant-

wortlichen die Grabstätte abzuräumen. Ist das nicht innerhalb von drei Monaten nach Ab-
lauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts erfolgt, kann die Stadt die Grabstätte auf 
Kosten der Verantwortlichen abräumen; der hierbei vorgefundene Grabschmuck einschl. 
Zubehör fällt entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Stadt. 

 
(7) Die Nutzungsberechtigten haften für alle Schäden, die aus der Nichteinhaltung dieser 

Satzung entstehen. 
 
 

 
VI. 

Leichenkammern und Trauerfeier 
 
 

§ 24 
Transport der Toten auf dem Friedhof 

 
Tote sind auf dem Friedhof ausschließlich in einem verschlossenen Sarg zu transportieren. 
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§ 25 
Benutzung der Leichenkammern 

 
(1) Die Leichenkammer dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur 

mit Erlaubnis der Stadt und in Begleitung eines Mitarbeiters der Stadt betreten werden.  
 
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 

Angehörigen die Verstorbenen während der von der Stadt festgesetzten Zeiten sehen. 
Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Bei-
setzung endgültig zu schließen. 

 
(3) Ist im Totenschein ein Hinweis auf eine meldepflichtige oder gefährliche übertragbare 

Krankheit oder ein Verdacht auf eine solche Erkrankung vermerkt, muss der Sarg in ei-
nem abgesonderten Raum aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesem Raum und der Be-
such der Verstorbenen bedürfen der Zustimmung des Amtsarztes. 

 
 

§ 26 
Trauerfeier 

 
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Friedhofskapelle), am Grab 

oder an einer anderen im Freien von der Stadt vorgesehenen Stelle abgehalten werden. 
 
(2) Die Aufbewahrung des Sarges in der Friedhofskapelle während der Trauerfeier kann 

untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer meldepflichtigen übertragbaren 
Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 

 
 

 
VII. 

Schlussvorschriften 
 
 

§ 27 
Haftung 

 
Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch nichtsatzungsgemäße Nutzung der Friedhöfe, 
ihrer Anlagen und Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Ihr oblie-
gen keine besonderen Obhuts- oder Überwachungspflichten. Im Übrigen haftet die Stadt nur 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
 
 

§ 28 
Gebühren 

 
Für die Benutzung der von der Stadt verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sind die 
Gebühren nach der jeweils gültigen Satzung über die Friedhofsgebühren in der Stadt Lü-
denscheid zu entrichten. 
 
 

§ 29 
Alte Rechte 

 
Bei Grabstätten, über welche die Stadt bei In-Kraft-Treten dieser Satzung bereits verfügt hat, 
richten sich die Nutzungszeit, die Ruhezeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vor-
schriften.  
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§ 30 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
 
1. sich entgegen § 5 Abs. 1 nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder Anord-

nungen des Friedhofspersonals nicht befolgt; 
 
2. entgegen § 5 Abs. 2  
 

a) Flächen außerhalb der Wege, Grabstätten und Grabeinfassungen unbefugt betritt, 
Einfriedungen und Hecken übersteigt, den Friedhof und seine Einrichtungen beschä-
digt oder verunreinigt; 

 
b) die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen Bestattungsfahrzeuge, Rollstühle 

und Fahrzeuge zugelassener Gewerbetreibender befährt; 
 

c) Tiere auf dem Friedhofsgelände frei herumlaufen lässt; 
 

d) lärmt, spielt, isst, trinkt, lagert; 
 

e) Druckschriften ohne Erlaubnis der Stadt verteilt; 
 

f) Waren aller Art und gewerbliche Dienste ohne Erlaubnis der Stadt anbietet; 
 

g) in der Nähe von Bestattungen gewerbliche Arbeiten ohne vorherige Zustimmung der 
Stadt verrichtet; 

 
h) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen und Abfallbehälter abla-

gert bzw. einfüllt; 
 
3. entgegen § 5 Abs. 4 Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusam-

menhängende Veranstaltung ohne Zustimmung der Stadt durchführt; 
 
4. entgegen § 6 als Gewerbetreibender ohne vorherige Zulassung durch die Stadt tätig 

wird, Arbeiten außerhalb der festgesetzten Zeiten durchführt sowie Abfall, Abraum-, 
Rest- und Verpackungsmaterialien unzulässig ablagert; 

 
5. entgegen § 7 Abs. 1 eine Bestattung nicht unverzüglich nach Beurkundung des Sterbe-

falls bei der Stadt anmeldet; 
 
6. entgegen § 8 Abs. 1 die Bestattung ohne Sarg vornimmt; 
 
7. entgegen § 19 Abs. 1 Grabmale ohne Zustimmung der Stadt errichtet oder verändert; 
 
8. entgegen § 20 Abs. 1 Grabmale nicht fachgerecht fundamentiert und befestigt; 
 
9. entgegen § 21 Abs. 1 Grabmale nicht dauernd in verkehrssicherem Zustand hält; 
 
10. entgegen § 22 Abs. 1 Grabmale ohne schriftliche Anzeige bei der Stadt entfernt; 
 
11. entgegen § 23 Abs. 3 Buchstabe f) die Grabstelle mit Dachpappe, Kunststofffolie o. ä. 

belegt oder eingräbt; 
 
12. entgegen § 23 Abs. 3 Buchstabe i) chemische Pflanzenbehandlungsmittel, Schädlings-

bekämpfungsmittel und Wildkräuterbekämpfungsmittel verwendet; 
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13. entgegen § 23 Abs. 4 und 5 Grabstätten vernachlässigt; 
 
14. entgegen § 24 Tote ohne Sarg auf dem Friedhof transportiert; 
 
(2) Für das Verfahren im Sinne des Abs. 1 gelten die Vorschriften des Gesetzes über die 

Ordnungswidrigkeiten (OWIG) in der jeweils gültigen Fassung. Zuständige Behörde im 
Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 1 OWIG ist der / die Bürgermeister / -in. 

 
 

§ 31 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung für die kommunalen 
Friedhöfe der Stadt Lüdenscheid vom 18.12.1996 außer Kraft. 
 
 
 

--- 
 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt. 

 
 
Lüdenscheid,   .12.2005 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Dzewas 


